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M i t t e i l u n g e n  d e r  Ö s t e r r e i c h i s c h e n
F o r s c h u n g s g e s e l l s c h a f t  
S t r a ß e  •  S c h i e n e  •  V e r k e h r

– Arbeitspapier Nr. 21 Einwei-
sungsunterlage für das Winter-
dienstpersonal (Februar 2010)

– 05.02.40 RVS Schneestangen

Neuerungen RVS 12.04.12
Schneeräumung und Streuung

Die zuletzt erfolgte Überarbeitung
der den Winterdienst betreffenden
Werke erfolgte in der RVS
12.04.12 Schneeräumung und
Streuung, damit wurde die Versi-
on aus dem September 1993 ab-
gelöst.
Inhalt der aktuellen Version:
1. Anwendungsbereich
2. Grundsätze für die Schnee -

räumung und Streuung
3. Schneeräummaßnahmen
4. Streuung
5. Kontrollplan
6. Angeführte Gesetze

Straßenverkehrstechnik 1.2012

Editorial

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrte Leser!

Das Jahr 2012 wird das Jahr der
Veranstaltungen: Wir starten mit
einer Großveranstaltung: „Verkehr
und Klimaschutz: Herausfor -
derungen und Konzepte“ noch 
im Jänner, werden am 21. Juni
den „FSV-Verkehrstag 2012“ in 
einem größeren Veranstaltungs-
hotel in Wien abhalten, um erst-
mals auch Ausstellern die Mög-
lichkeit zu geben, bei dieser 
größten Tagung der FSV Ihre 
Produkte entsprechend platzieren
zu können. 

Erfreulicherweise dürfen wir auch
die Teilnehmer der D-A-CH-Infor-
mationstagung, die von VSS, FGSV
und FSV gemeinsam veranstaltet
wird, heuer am 4./5. Oktober nach
Wien einladen.

Weiters erfolgt 2012 erstmals 
die Zertifizierung von Verkehrs-
sicherheitsgutachter durch das
BMVIT – ein Vertrag mit der FSV
sichert uns die Möglichkeit zu, 
eine  zentrale Rolle bei der Schu-
lung dieser Fachleute zu spie-
len. Weiters bilden die Gutach-
ten des Zertifizierungsbeirates 
eine wesent liche Voraussetzung
bei der Zertifizierung dieser Gut-
achter. Wir rechnen damit, dass
heuer noch mehr als 20 Zertifi -
zierungen durch das BMVIT aus-
gesprochen werden können.

Un abhängig davon bieten wir
natürlich auch weiterhin die
RSI/RSA-Schulungen an, die
 unabhängig einer eventuellen
Zertifizierung besucht werden
können – in den nächsten Wo-
chen wird der 200. Teilnehmer er-
wartet.

Dipl.-Ing. Martin Car
Generalsekretär der FSV

Verleihung
FSV-Ehrennadel

Im Zuge der jährlichen General-
versammlung der FSV verlieh der
Vorstandsvorsitzende Univ.-Prof.
Dr. Johann Litzka die Ehrennadel
der FSV an Dipl.-Ing. Dr. Günter
Breyer und Ing. Wolfgang Rollin-
ger in Anerkennung ihrer
langjährigen, wertvollen Mitarbeit
in der FSV.

Veranstaltungsbericht
FSV-Verkehrstag

2011

Wie in den letzten Ausgaben von
FSV-aktuell begonnen, stellen wir
hier weitere Vorträge zum „FSV-
Verkehrstag 2011“, der Jahresta-
gung der FSV, vor.

Neuerungen RVS 
Winterdienst

Zum Thema Winterdienst exis -
tieren 3 Richtlinien, 3 Merkblätter
und ein Arbeitspapier. Diese Wer-
ke wurden in den Jahren 1992 bis
2008 erarbeitet und veröffentlicht.
Die technische Entwicklung, Er-
kenntnisse aus Praxis und Theo-
rie, Entwicklung im Bereich der
Streugerätetechnik, Ansprüche
durch das veränderte Verkehrs-
aufkommen, Veränderungen kli-
matischer Verhältnisse, die An -
forderungen bezüglich Umwelt -
auswirkungen (insbesondere der
Feinstaubproblematik) und die
Budgetknappheit haben Anpas-
sungen der Winterdienstrichtlinien
unumgänglich gemacht.
Für die Organisation und Durch-
führung des Winterdienstes ist
 eine einheitliche Richtlinie von
besonderer Bedeutung, um im
Falle eines gerichtsanhängigen
Ereignisses die Erfüllung der per
Gesetz auferlegten Verpflichtungen

nachzuweisen. Einheitliche und
eindeutige Definitionen sind dabei
unerlässlich.

Die Richtlinien und Werke im
Überblick

– Merkblatt 12.04.11 Allgemein
(Jänner 2001)

– RVS 12.04.12 Schneeräumung
und Streuung (August 2010)

– RVS 12.04.13 Vorbeugende
Maßnahmen gegen Schnee-
verwehung, Schneezäune (De-
zember 1997)

– Merkblatt 12.04.14 Glatteis-
frühwarnanlagen und Straßen-
wetterinformationssysteme (Ju-
ni 1999)

– Merkblatt 12.04.15 Minimierung
von Umweltauswirkungen beim
Einsatz von Streumitteln im
Winterdienst (März 2008)

Univ-Prof. Dr. Johann Litzka, Dipl.-Ing. Dr. Günter Breyer

Univ-Prof. Dr. Johann Litzka, Ing. Wolfgang Rollinger
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eigenen Unterpunkt im Kapitel
Streuung zu widmen.
– Schneeglätte

Entsteht durch Verdichten (Fest-
fahren bzw. Festtreten) einer
Schneeauflage auf der Verkehrs-
fläche.

– Reifglätte
Entsteht durch Gefrieren von
Luftfeuchtigkeit auf einer unter-
kühlten Verkehrsfläche.

– Eisglätte
Entsteht durch Gefrieren einer
auf der Verkehrsfläche vorhan-
denen Feuchtigkeit (z.B. Nässe
von Schmelzwasser)

– Glatteis
Entsteht durch Eisregen (unter-
kühlter Regen) oder durch Re-
gen auf einer unterkühlten Ver-
kehrsfläche und bildet eine ho-
mogene Eisschicht.

Zu Punkt 4.4 Streumittel

Das Thema Streumittel wurde be-
reits in der vorigen Ausgabe der
Richtlinie geringfügig behandelt. In
der vorliegenden RVS wurde das
Kapitel angepasst. Durch die An-
forderungen an Streumittel auf-
grund von Forderungen hinsicht-
lich Umweltbelastungen und den
Anforderungen durch die Mög-
lichkeit der genauen Dosierung
wird dem Thema künftig neben
dem Merkblatt Minimierung von
Umweltauswirkungen beim Ein-
satz von Streumitteln im Winter-
dienst (veröffentlicht im März 2008)
ein eigenes Werk gewidmet. Zur
Beschaffung von Streusalz durch
öffentliche Ausschreibungen ist
eine entsprechende Richtlinie er-
forderlich.

Ing. Gerhard Fürböck
gerhard.fuerboeck@stmk.gv.at

RVS 04.04.11
Gewässerschutz 

an Straßen

überarbeitet und an den aktuellen
Stand angepasst.
Fachleute aus allen Bundeslän-
dern (Sachverständige, Behör-
denvertreter, Technische Büros,
Baufirmen, Wartung und Betrieb,
ASFINAG) haben in intensiver 7
Jahre dauernder Diskussion im
Konsens ein Werk erarbeitet, das
erstmals bundesländerübergrei-
fend einen Stand der Technik für
Gewässerschutzanlagen darstellt.
Das ergibt deutlich mehr Pla-
nungssicherheit bei länderüber-
greifenden Bauvorhaben, bei Pro-
jekten in unterschiedlichen Bun-
desländern und auch für die
Behörden bei Einreichprojekten
und Kontrollen.
Die Inhalte der überarbeiteten RVS
im Überblick und auszugsweise.

Anwendungsbereich

Diese RVS ist bei Neubauten so-
wie bei Umbauten mit maßgeb -
lichen Auswirkungen auf Gewäs-
ser und für Straßen (ausgenom-
men Tunnel) mit einer JDTV von
über 15.000 Kfz/24h anzuwenden.
Einzelne Bestimmungen dieser
RVS können sinngemäß auch 
für Straßen mit einer JDTV bis
15.000 Kfz/24h angewendet wer-
den. In wasserwirtschaftlich rele-
vanten Bereichen können Maß-
nahmen erforderlich sein, welche
über die Anforderungen dieser
RVS hinausgehen.

Planung – Allgemeines

– Grundsätzlich ist eine dezentrale
Versickerung der Straßenwäs-
ser seitlich der Straße anzustre-
ben. Dies ist mittels breitflächiger
Versickerung über die Bö-
schung bzw. mit angeschlosse-
nen Sickermulden zu erreichen.

– Werden Straßenwässer in zentra-
len Entwässerungseinrich tungen
(Beckenanlagen) über einen
 Bodenfilter geführt, sind sie
durch eine Absetzanlage vorzu-
reinigen.

– Bei Rasenmulden ist eine Rei-
nigungsfunktion in geringerem
Ausmaß als bei Bodenfiltermul-
den vorhanden. Eine direkte Ver-
sickerung in Richtung Grund-
wasser ist daher nur über eine
vor- oder nachgeschaltete Bo-
denpassage zulässig.

– Bei der Planung von Gewässer-
schutzanlagen ist besonders zu
achten auf: Spülstoß, Fremdein-
zugsgebiete, Betriebs- und In-
standhaltungskosten.

In den Plandarstellungen des Ein-
reichprojektes sind beispielsweise
hervorzuheben:
– Einzugsgebiete der jeweiligen

Gewässerschutzanlagen

Hier werden Art, Umfang und Zeit-
punkt von winterdienstlichen Ein-
satzmaßnahmen in Abhängigkeit
der Verkehrsbedeutung, der Wit-
terung und die dem Verkehrs -
teilnehmer zumutbaren Behinde -
rungen geregelt. Dabei steckt im
 Betreuungszeitraum und in der
Umlaufzeit die größte Bandbreite
der Kostensteuerung.
Gegenüber der vorigen Version
beinhaltet die vorliegende Richt -
linie ein zweiteiliges Anforderungs-
niveau, während der erste Teil das
Bundes- und Landesstraßennetz
abdeckt, befasst sich der zweite
Teil mit den Straßen im urbanen
Bereich.
Die maßgebliche Größe zur Ein-
stufung von Streckenabschnitten
des Bundes- und Landesstraßen-
netzes in entsprechende Katego -
rien ist die Verkehrsstärke (JDTV
in [Kfz/24h]). Weitere Einflüsse wie
DTV-Werte während der Winter -
periode, LKW-Anteil, öffentlicher
Personennahverkehr, behördliche
Anordnungen, etc. werden in be-
gründeten Fällen berücksichtigt.
Die Straßen im urbanen Bereich
werden ausschließlich auf Grund -
lage der verbal zu beschreiben-
den Verkehrsbedeutung eingestuft
(Innerstädtische Hauptverkehrsstra-
ßen, Zufahrten zu öffentlichen Kran-
kenhäusern, Gemeindestraßen mit
ländlichem Charakter, getrennt ge-
führte Radwege, etc.).
Die in den Winterdienstkategorien
vorgegebenen Betreuungsanfor-
derungen stellen einen Mindest-
standard dar. Die Definition als
Mindeststandard hat zwangsläufig
unterschiedliche Betreuungen zu-
folge. Dies widerspricht eigentlich
dem Grundprinzip einer einheit -
lichen Regelung. Die Definitionen
der Witterungsverhältnisse und der
Behinderungen sind nur grob be-
schrieben. Die tatsächliche Betreu-
ungsintensität und die je Schnee-
ereignis vorherrschenden Behin-
derungen ergeben sich in der
Praxis durch unterschiedliche Um-
laufdauer je Route, durch Er -
eignisse im Einzelfall, durch die
 Niederschlagsmengen, etc.

Änderungen zu Punkt 4.3 Arten
der Winterglätte

Die Definition der Glättearten be-
ruht auf deren Entstehung. Die
Möglichkeiten Glätte zu bekämp-
fen bzw. der Glättebildung vorzu-
beugen sind in Abhängigkeit der
Entstehung aus technischer und
wirtschaftlicher Sicht sehr unter-
schiedlich. Diese Tatsache wird 
im Falle einer Klage vor Gericht
von Bedeutung sein, was dazu
bewogen hat dem Thema einen

Änderungen zu 1. Anwendungs -
bereich

Die vorliegende RVS ist für die
Schneeräumung und Streuung
auf allen Bundes-, Landes- und
Gemeindestraßen anzuwenden,
auf allen anderen Verkehrsflä -
chen erfolgt die Anwendung auf
freiwilliger Basis.
Die RVS wurde auf Wunsch des
Städtebundes und der Wirtschaft
so angepasst und erweitert, dass
diese ohne Änderungen für alle
Gemeinde- und Privatstraßen an-
wendbar ist. Weiters soll diese als
Grundlage zur Beauftragung von
Winterdienstleistungen dienen.
In der letzten Winterperiode hat
dies das Interesse an dieser Richtli-
nie im Bereich der Gemeinden
sinnvoller weise geweckt, da die
Abgrenzungen der Betreuungs-
bereiche bzw. die unterschied -
lichen Zuständigkeiten den Ver-
kehrsteilnehmern vorwiegend nicht
bekannt sind und eine einheit liche
Betreuung erwartet wird.

Änderungen zu 2. Grundsätze

Im Punkt Grundsätze für die
Schneeräumung und Streuung
wurde die Definition der Volks -
wirtschaftlichen Gesamtrechnung
präzisiert. Dieser Definition nach
sind direkte Betriebskosten des
Winterdienstes, veränderte Be-
triebskosten für die Verkehrsteil-
nehmer durch die Vermeidung
von Staus, Einsparung von Kraft-
stoff und Zeitgewinn durch höhere
Reisegeschwindigkeiten, Einspa-
rung an Unfallkosten und Unfallfol-
gekosten, Vermeidung von Produk-
tionsausfällen in der Wirtschaft und
Umweltbelastungen zu beachten.
Die Durchführung des Winter -
diens tes benötigt eine Planung
von Einsätzen und eine daraus re -
sultierende Vorbereitung bzw. die
Schaffung von Ressourcen, die
wiederum mit finanziellem Auf-
wand verbunden ist.
Die Grundlage zur Planung stellt
das Anforderungsniveau für den
Winterdienst dar.

Ing. Gerhard Fürböck

DI Dr. Christian Scholler, MSc.

In etwa 5000 Stunden wurde die
bestehende RVS 3.03 deutlich
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– das durch das Bankett ver-
sickernde Straßenwasser nach-
vollziehbar bis zur begrünten
Oberfläche aussickert.

Planung Dammböschungen

Dammböschungen sind ausrei-
chend erosionsstabil zu planen:
– Ausreichende Rauigkeit der

Oberfläche, Passende Neigung
sind erforderlich

– Dauerhafte flächige Begrünung,
die vor Verkehrsfreigabe vor-
handen ist

– Breitflächige Beschickung, keine
punktförmige Ableitung 

– Die Reinigung des Straßen-
wassers in der Böschung oder
nachfolgend (z.B. Böschungs-
fußmulde, Bodenfilterbecken) ist
sicherzustellen.

Planung Rohre

Es können vollwandige Rohre,
Mehrzweckrohre, Teil- und Voll-
sickerrohre verwendet werden. 
Die Details sind in der RVS
03.08.65 festgelegt.

Planung Mulden

Mulden können entsprechend der
Abbildung 4 gegliedert werden.
Im Anschluss an die nachfolgende
Abbildung sind in der RVS Pla-
nungsgrundlagen angeführt.

Becken

– Für die Errichtung und Wartung
von Absetz- und Bodenfilter-
becken ist eine Umgehungslei-
tung vorzusehen.

– Zum Rückhalt von Schadstoffen
sind die Abläufe der Becken mit

Schiebern auszustatten, welche
einen Verschluss der Abläufe im
Bedarfsfall (z.B. LKW-Unfall mit
Austritt von wassergefährdenden
Flüssigkeiten) ermög lichen.

– Zwischen höchstem rechneri-
schen Wasserspiegel und tiefs -
tem Punkt der Uferkante bzw.
des Dammes ist ein Sicherheits-
abstand (Freibord) von mindes -
tens 30 cm einzuhalten.

Planung der Becken

– Unbefestigte Böschungen von
Becken sind im Normalfall mit
einer maximalen Neigung von
1:2 auszuführen. (In Ausnahme-
fällen 2:3 mit Erosionsschutz-
maßnahmen)

– Eine entsprechende Energieum-
wandlung ist an sämtlichen
Beckenüberläufen bzw. Becken-
einläufen vorzunehmen, um Tur-
bulenzen in den nachfolgen-
den Becken zu verhindern.

– Eine Beckendichtung ist mit min-
destens 30 cm mineralischer
Dichtschicht (Lehmschlag) oder
beidseitig sandrauer Foliendich-
tung oder Gleichwertigem her-
zustellen.

– Die Beckenanlage ist vor unbe-
fugtem Zutritt zu schützen (z.B.
Einzäunung der Beckenanlagen).
Absturzgefährdete Stellen sind
zu sichern.

– Eine ausreichende Zugänglich-
keit für Wartungsarbeiten ist zu
gewährleisten 

– Erforderlichenfalls sind Schutz-
gitter gegen Tiere (z.B. Bisam-
ratten) einzubauen.

– Bei Einleitung in einen Vorfluter
ist eine Hochwasserentlastung
vorzusehen.

Die Planung von Absetzbecken und
Bodenfilterbecken wird in der RVS
ebenfalls detailliert an gegeben.

Bemessung der Anlagenteile

Die RVS 04.04.11 beschreibt die
Bemessung der einzelnen Anla-
genteile im Detail.
Beispiel: Bodenfilterbecken mit
nachfolgender Versickerung in den
Untergrund
– Für den Bodenfilter ist bei der

Bemessung ein kf-Wert von 
1 · 10-5 m/s anzusetzen.

– Der kf-Wert des anstehenden
Untergrundes soll nicht geringer
sein als  jener des Bodenfilters.
Dichtere Untergrundverhältnisse
sind zu berücksichtigen.

– Mindestvolumen: Aufnahme der
gesamten anfallenden Wasser-
menge des Bemessungsnieder-
schlages (5-jährliches Regen-
ereignis mit einer Dauerstufe
von bis zu sechs Tagen).

– Die Entleerungszeit des Boden-
filterbeckens darf für den Be-
messungsniederschlag (5-jähr-
liches Regenereignis mit einer
Dauerstufe von bis zu sechs
 Tagen) 48 Stunden nicht über-
schreiten.

Kapitel Bau

– Es dürfen keine wassergefähr-
denden Stoffe oder Erdmaterial
in Gewässer oder in die Ge -
wässerschutzanlage eingetragen
werden. Bei Bedarf sind Anlagen
zur mechanischen Reinigung
der Straßenwässer vor zusehen.

– Der Hochwasserabfluss ist zu
erhalten und darf keinesfalls
verringert werden. Bei Hoch-
wasser sind sofort die erforder-

– Wasserwirtschaftlich relevante
Bereiche

– Entwässerungseinrichtungen,
– Bauwerke der Straßenentwäs-

serung
– Grundwasserverhältnisse und

deren mögliche Beeinflussung
– Die Abflussvorgänge im Abfluss -

gebiet sind in einem eigenen
Systemplan darzustellen.

Die Wässer aus dem Straßenein-
zugsgebiet sind getrennt von den
Wässern aus Außen- und Fremd-
einzugsgebieten zu erfassen und
abzuleiten. (In begründeten Aus-
nahmefällen Änderung möglich).
Der maßgebliche Grundwasser-
stand (HGW) für die Planung von
Gewässerschutzanlagen ist nach 
3 unterschiedlichen Regelfällen
festzulegen, je nachdem, ob der
HGW bekannt ist oder erst eruiert
werden muss.

Planung – Regelfälle

Für die Behandlung von Straßen-
wasser sind 3 Regelfälle maß -
geblich:
– Regelfall 1: Dammbereich mit

verdichtbarem, tragfähigem und
frostsicherem Material mit Ober-
boden und flächiger Versicke-
rung über die Böschung (Re-
gelfall 1a) oder Böschung mit
Mulde (Regelfall 1b).

– Regelfall 2: Einschnittsbereich
mit seitlicher Mulde und Bö-
schungen mit Oberboden und
Ausleitung zum Vorfluter oder
Weiterleitung und Versickerung 

– Regelfall 3: Sammlung der
Straßenwässer und Ableitung
zu einer Gewässerschutzanlage.

Der anzuwendende Regelfall ist 
mit Hilfe eines Entscheidungsdia-
grammes zu ermitteln.
Für die Berechnung der einzelnen
Regelfälle steht das EDV-Programm
„Wasser" des BMVIT zur Ver fügung:
http://www.bmvit.gv.at/verkehr/str
asse/umwelt/gewaesserschutz.html

Planung Bankett

Bankette sind so auszubilden, dass
Straßenwasser, welches durch das
Bankett versickert oder über dieses
fließt, nicht ohne nachfolgende
 Filterung durch einen Boden oder
Bodenfilterpassage in das Grund-
wasser versickern kann.
Die Ausbildung des Bankett -
bereiches ist mit den Anforde -
rungen im Sinne des Gewässer-
schutzes vereinbar, wenn z.B. 
– das Bankett mit einem Material

ausgeführt wird, welches keine
maßgebliche Versickerung durch
den Bankettstreifen zu lässt und
das Straßenwasser breitflächig
auf die begrünte Oberfläche
abfließt oder Abb. 4: Muldenarten

Mulden    

Sicker- 
mulden 

Kombinations- 
mulden 

Ableitungs- 
mulden 

BODEN-
FILTER-
MULDE 

Reinigung und
Versickerung in
den Untergrund 

mit 
Bodenfilter  

RASENMULDE

Versickerung in 
den Untergrund 
nach vorheriger 
Reinigung 
(z.B. Böschung) 

ohne  
Bodenfilter 

BODENFILTER-
MULDE 

kombiniert mit 
darunterliegender 
Entwässerungs-
einrichtung 

mit 
Bodenfilter 

RASENMULDE 

kombiniert mit da-
runterliegender Ent-
wässerungseinrich-
tung zu einer Reini-
gungsanlage 

ohne 
Bodenfilter 

ABLEITUNGS- 
MULDE

Oberflächlich 
dicht 
zum Sammeln
und Ableiten von
Wasser 
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lichen Sicherungsmaßnahmen
zu veranlassen.

– Bei Betankung, Wartung und
Reparatur von Maschinen auf
dem Baufeld sind Maßnahmen
zu setzen, damit eine Versicke-
rung verunreinigter Straßen-
wässer verhindert wird.

– Die Errichtung und flächen-
deckende Begrünung sind
ehestmöglich durchzuführen.

In weiterer Folge werden die De-
tails für den Bau der einzelnen
Anlagenteile Becken und Mulden
sowie für Bodenfilter beschrieben:
Beispiel Bodenfilter:
– Die Eignung des Bodenfilters

und die Einhaltung der Qua-
litätskriterien sind vor dem Ein-
bau nachzuweisen. 

– Der Bodenfilter kann vor Ort
oder extern in einer Mischan -
lage hergestellt werden. Bei Her-
stellung des Bodenfilters für ein
Becken ist eine repräsentative
Probe je Lage zu untersuchen.
Bei Herstellung für mehrere
Becken ist pro 500 m3 je Lage
eine repräsentative Mischprobe
zu untersuchen.

– Der kf-Wert ist nochmals kurz vor
Inbetriebnahme des jeweiligen
Beckens in situ nachzuweisen.

Bau – Dokumentation

Die Dokumentation für Betrieb und
Erhaltung der errichteten Gewäs-
serschutzanlagen ist spätestens
bis zur Abnahme fertigzustellen
und hat standardmäßig folgende
Inhalte aufzuweisen:
Technische Beschreibung der Ge-
wässerschutzanlagen, Vereinfach-
ter Lageplan mit Hervorhebung
der Entwässerungsanlagen, Stra-
ßenkilometrierung (Bestandskilo-
meter), Einzugsgebiete der Entwäs-
serungsabschnitte, Fließschema,
Schachtbezeichnungen, Beckenbe-
zeichnungen, Erreichbarkeit, Tech-
nische Einrichtungen (z. B. Ab-
sperreinrichtungen) der Entwäs-
serungsanlagen.

Erhaltung

Für die Instandhaltung und In-
standsetzung ist die RVS 13.01.31
zu berücksichtigen. Es werden In-
standhaltungsmaßnahmen ange-
geben, die Schmutzverfrachtung
verringern können:
Beispiel Straßenreinigung: Mähen
der Bankette und Aufnahme des
Mähgutes, Entleerung der Trocken-
schlammbehälter von Rinnenein-
läufen, Entsorgung des Nass-
schlammes aus Schächten, Be-
seitigung von Ablagerungen nach
starken Niederschlägen.
Für das Bankett, die Straßenbö-
schungen, Rohre, Mulden, Becken
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und Ausleitungsbauwerke werden
Wartungsmaßnahmen, Intervalle
und Aufgaben tabellarisch ange-
führt.

DI Dr. Christian Scholler, MSc.
scholler.christian@speed.at

Der Tagungsband zur Veranstal-
tung FSV-Verkehrstag 2011 ist über
den Shop der FSV www.fsv.at er-
hältlich. 

Berichte zu aktuellen
FSV-Veranstaltungen

Paradigmenwechsel im
Verkehrswesen

Wissenschaftstheoretisch handelt
es sich um einen Paradigmen-
wechsel, wenn man Widersprüche
zwischen Beobachtungen und An-
nahmen bzw. Theorien nicht mehr
mit Hilfshypothesen überbrücken
kann, sondern Kernhypothesen
ausgetauscht werden müssen.
Dies setzt aber voraus, dass die
neuen Kernhypothesen die realen
Phänomene ohne Hilfshypothesen
besser erklären können als jene
des alten Paradigmas. 
„Mobilitätswachstum“ und „Zeit-
einsparung durch Geschwindig-
keit“ waren die zentralen Annah-
men des traditionellen Verkehrs-
wesens. Der Mobilitätsbegriff ist
auf die physische Ortsveränderung
von Personen, Gütern und Nach-
richten außerhalb von Gebäuden,
mit dem Schwerpunkt im moto -
risierten öffentlichen und motori-
sierten Individualverkehr, bezogen.
Das „Mobilitätsbedürfnis“ entstehe
aus menschlichen Aktivitäten in
einem vorgegebenen fixen Raum,
den man durch schnelle Verkehrs-
systeme immer besser erreichen
könne. Daraus wird auch der Nut-
zen für schnelle Verkehrssysteme
berechnet. 
Aus dem Stadtverkehr liegen heute
ausreichende Erfahrungen vor,
dass mit dem Gegenteil, nämlich
Reduktion und gezielte Verlang -
samung der Automobilität, posi tive
Effekte für die Wirtschaft, die Umwelt
und die Verkehrssicherheit erzielt
werden können. Themen, die in der
Arbeitsgruppe „Stadtverkehr“ der
FSV und dem Arbeitsausschuss
„Verkehrsträger“ der ÖVG schon
längere Zeit diskutiert werden. 
Die aufgeworfenen Themen wur-
den in neun Referaten aus unter-
schiedlicher Sicht behandelt. 
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht
sind Pünktlichkeit und Regelmäßig-
keit des Transportwesens heute
wichtiger als hohe Transportge-
schwindigkeiten. Preiserhöhungen

im internationalen Schiffsverkehr
führen zur Geschwindigkeitsreduk-
tion, ohne dass negative Effekte in
der Wirtschaft entstanden wären. 
In Richtlinienarbeiten der FSV
werden unter anderem auch Zeit-
kosten auf dem jeweiligen Stand
der Technik behandelt. 
Die Auswirkungen der bisher für
die Projektierung zentralen und
dominierenden Größe hoher Ent-
wurfs- und Projektierungsgeschwin-
digkeiten auf Kosten, Dimen -
sionierung der Verkehrsanlagen,
 Erhaltungs- und Energieaufwand
sowie Verkehrssicherheit rundeten
diesen Themenblock ab. 
Am Beispiel der gut dokumen -
tierten Konzentrationseffekte der
 Molkereien mit immer längeren
Transportwegen wurden die Aus-
wirkungen schneller und billiger
Transporte auf die Wirtschaft dar-
gestellt, die auch in anderen Sek-
toren zum Verlust lokaler Ange -
bote und zu Wettbewerbsvorteilen
für die größeren Strukturen geführt
haben. 
Am Beispiel des Zusammenhangs
zwischen Siedlungsentwicklung
und Verkehrssystem lässt sich die
Kernhypothese, dass ein in der
Regel großer Teil der durch Ge-
schwindigkeitserhöhung des Ver-
kehrssystems gewonnenen Reise -
zeit durch Zunahme der Reiseent-
fernung kompensiert wird, ableiten.
Damit kann die in den beiden
 vergangenen Jahrhunderten ent -
standene räumliche Verschiebung
menschlicher Aktivitäten zum Teil
erklärt und nachgewiesen werden.
Die Hypothese, dass die mittlere
Tagesreisezeit einer Person über
eine längere Zeitperiode kon-
stant bleibt, lässt sich aus einigen
empirischen Langzeituntersuchun-
gen, wie z. B. den Schweizer
Mobilitäts erhebungen, nicht be-
stätigen. 
Mobilität, gemessen an der An-
zahl der Wege pro Tag und
 Person, wird durch derzeit ange-
wendete Erhebungsverfahren um
mehr als ein Viertel untererfasst.
Das wurde an Hand eines Ver-
gleichs von herkömmlichen Er -
hebungen und GPS-Erhebungen
aufgezeigt. 
Die Verkehrsprognose Österreich
wurde kritisch diskutiert, weil für
langfristige Investitionsentscheidun-
gen und v. a. im Hinblick auf Res-
sourcenschonung sowie Umwelt-
und Klimaschutz weitere Entwick-
lungsszenarien und -spielräume
verstärkt berücksichtigt werden
sollten. 
Solide Kernhypothesen sind auch
als Grundlage für ein zukunfts -
orientiertes Mobilitätsmanagement,
für das heute ein klares und gut

nachvollziehbares Instrumentarium
zur Verfügung steht, wichtig. 
Das Thema wird in den beiden
Gesellschaften weiter behandelt.

Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. tech. 
Hermann Knoflacher

hermann.knoflacher@tuwien.ac.at

Veranstaltungen
und Seminare

FSV – Infonachmittag in Wien
Erdbau
Datum: 30.1.2012

FSV – Seminar in Wien
Korrosionsschutz in Österreich
Datum: 14.2.2012

Nähere Informationen zu die-
ser und weiteren Veranstaltun-
gen und eine On line Anmel-
demöglichkeit finden Sie auf
unserer Homepage www.fsv.at.

In der nächsten Ausgabe ...

...finden Sie weitere Berichte zum
FSV-Verkehrstag 2011.

FSV-aktuell Straße: 

„Österreich-Teil“ und offizielles
Organ des Bereichs Straße
der Österreichischen For-
schungsgesellschaft Straße –
Schiene – Verkehr (FSV)

FSV-Geschäftsstelle:

A-1040 Wien, Karlsgasse 5
Tel.: +43 1 5855567
Fax: +43 1 5855567-99
E-Mail: office@fsv.at
http://www.fsv.at

Schriftleitung:

Dipl.-Ing. Claudia Österbauer

(Kommentare, Anregungen,
Beitragsideen etc. erwünscht!)

Weitere Informationen und Be-
stellmöglichkeit der Publikatio-
nen der FSV auf www.fsv.at. 

Bei Bestellungen im EU-Raum
bitte Ihre UID bekannt geben
(in Deutschland = DE + 9
 Ziffern), da Sie so die MwSt.
sparen können.

Abonnementpreis 

der Zeitschriften
Straßenverkehrstechnik
sowie Straße und Autobahn
für FSV-Mitglieder ermäßigt!

FSV-aktuell | Januar 2012

S_61-64 FSV_FSV aktuell  04.01.12  14:26  Seite 64


